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‘Die ehrwiirdige Aarburger Badi
wurde 75-jahrig

Ueli Heiniger, Aarburg

Blick vom Sprungturm Richtung Osten.

Eine schone Idee wird Wirklichkeit

Was viele Jahre Traum und Sehnsucht
war, ist jetzt Wirklichkeit geworden.
Aarburg wurde ein Werk beschieden,
das vom Weitblick seiner Biirger und
vom philanthropischen Geist seiner
Wohltiter zeugt. Die Idee einer Bade-
anstalt ist nicht neu, schon vor vielen
Jahren sprach man davon, denn die
Bediirfnisse einer modernen Zeit
dringten ungestiim danach. Seit Jah-

ren existierte unter der Obhut des
Verkehrs- und Verschonerungs-Ver-
eins ein Fonds des Herrn Caspar We-
ber sel., welcher zum Studium als
Grundlage einer Badeanstalt ge-
schenkt wurde. Léangst schon bestan-
den Projekte, doch immer war es die
schwierige Geldbeschaffung, welche
der munteren Ausfiihrung der geheg-

ten Pldne hindernd im Wege stand..

Denn es war tatsédchlich so, wie der
Gemeinderat in seiner Vorlage des

Jahres 1930 schreibt: «Trotz der giins-
tigen Wasser-Verhiltnisse entbehrt
unser Ort eine in Bezug auf Sicherheit
und Hygiene den neuzeitlichen Anfor-
derungen auch nur einigermassen
Geniige leistende Bade- und Sport-
anlage. Die Weiterbeniitzung des fiir
die Kinder bestimmten Badeplatzes
am Fabrikkanal ldsst sich nicht mehr
verantworten, da das Wasser, durch
die vielen Kanalisations- und Fabrik-
ausldufe stindig stark verunreinigt
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r oﬁene Ankle’debucht pro Petson
i Fﬁrmgeschlossene Wechs bin {

Programm der Einweihung.

und fiir die Badenden geradezu ge-
sundheitsschidlich ist. Wer wollte
aber erst die Verantwortlichkeit dafiir
iibernehmen, den Kindern die offene
Aare als Badeplatz anzuweisen? Vom
Turnhalleplatz weiss man, dass er
zufolge seiner ungiinstigen Hohenlage
und Bodenverhéltnisse je nach der
Witterung entweder wegen Kot- oder
Staubbildung unbenutzbar ist. Auch
die grosse Entfernung vom Gemein-
deschulhaus wirkt sich mit dem von
Jahr zu Jahr grosser und gefihrlicher
werdenden Strassenverkehr immer
nachteiliger aus.»

10

Dem Ziel entgegen!

Am 6. September 1929 erteilte die
fortschrittlich gesinnte Gemeindever-
sammlung dem Gemeinderat den
Auftrag, ein Projekt auszuarbeiten,
denn bereits war der Ankauf der
198,30 Aren haltenden Bifangmatte
durch den Souverdn sanktioniert
worden. Mit Umsicht und Sach-
kenntnis, unter Berticksichtigung aller
Vorteile, iibernahmen die Herren
Bauverwalter Friedrich und Hermann
Liischer, Architekt, die dankbare Auf-
gabe der Projektausarbeitung. Zusam-

men mit dem Gemeinderat und den
Kommissionsmitgliedern unternahm
man eine Rundfahrt zur Besichtigung
dhnlicher Einrichtungen in unserer
bernischen und solothurnischen
Nachbarschaft. Ernsthaft ward gepriift
und verglichen und als Resultat ging
eine wirklich ideale Losung hervor,
welche alle modernen Erfordernisse
beriicksichtigte und bei aller Gross-
ziigigkeit dennoch nie iiber die Gren-
zen lokaler Bedingtheit hinausging.
Bald war das Projekt Tatsache und
vermittelte jedem Betrachter ein
erfreuliches Bild des kommenden
Werkes. Freundlich erklirten sich die
Verfasser bereit, dem Publikum in
jeder Beziehung sachdienliche Auf-
kldrung zu vermitteln und ein spe-
zieller Abend brachte jedem Interes-
senten die Badeanstalt in anschauliche
Nihe. Alles war reiflich tiberlegt und
fundiert, so dass die Behorde zuver-
sichtlich der Gemeindeversammlung
den diesbeziiglichen Antrag zu Aus-
fiihrung unterbreiten konnte. Aar-
burgs Einwohnerschaft hat denn auch
freudig diese Gelegenheit, fiir die
Gesundheit des Menschen alles zu tun
was moglich ist, nicht voriibergehen
lassen. Mit einer erhebenden Ein-
miitigkeit wurde die Ausfiihrung be-
schlossen und die erforderlichen Kre-
dite erteilt. Damit hat sich Aarburg ein
sichtbares Denkmal
schrittwillens gesetzt.

seines Fort-

Die Helfer

Wir wollen bei dieser Gelegenheit
aber auch jene Minner nicht ver-
gessen, welche in ihrer Menschen-
freundlichkeit dem Aarestddtchen
schon so vieles gegeben und auch jetzt
wieder ein Werk ermdglicht haben,
das vielen Generationen dienen wird.
Nicht weniger als 40’000 Franken und
viele wertvolle Einzeleinrichtungen



wie Brunnen, Gartenschmuck, Bade-
utensilien usw. wurden von privater
Seite freiwillig geschenkt. Dazu kom-
men die von der Gemeinde reserviet-
ten Mittel, welche mit 33’000 Franken
Erhebliches beitrugen zur Aufnung,
wie auch die namhaften Beitrige des
Instituts Zuberbiihler und seitens des
Staates als Mitbeniitzer unserer Bade-
anstalt. Die restliche Summe von
83’000 Franken wurde auf dem Anlei-
henswege beschafft, und so besitzen
wir Aarburger heute diese prichtige
Institution ohne Mehrsteuern und
empfindliche Zuschiisse. Das sei hier
dankbar festgestellt und auch den Be-
horden die aufrichtige Anerkennung
nicht versagt, fiir jene Begeisterung,
mit welcher sie der Idee von Anfang
an entgegentraten. Heute steht das
Werk nun fertig da, der Sommer 1931
hat uns eine schone Erfiillung ge-
bracht. .

Die Gebaulichkeiten

Das eineinhalbstockige Haupt- und
zugleich Verwaltungsgebédude, das
von hiibschen Gartenanlagen flankiert
ist, beherbergt die Rdumlichkeiten fiir
die Kasse, den Raum des stidndigen
Abwarts, der Sanitidt und bietet zu-
gleich noch Unterkunft fiir zwei gros-
sere Umkleiderdume, die sowohl bei
der Badesaison als auch zu anderen
Jahreszeiten bei sportlichen Veran-
staltungen benutzt werden konnen.
Ein Separat-Duscheraum fiir Damen
schliesst sich demselben an. Im Dach-
stock finden wir den praktischen
Wischehdngeraum, wo im Bedarfs-
falle noch eine Serie weitere Anklei-
dekabinen eingebaut werden kann.
Den Abortanlagen vorgelagert 6ffnen
sich zwei freie Ankleidebuchten,
welche zugleich bei allen moglichen
Witterungsiiberraschungen willkom-
menen Unterschlupf gewéhren.

Siidwesten her.

Das Bassin

Und nun stehen wir mit einem freien
Ausblick gegen Siiden vor dem Bas-
sin, das mit einem Fassungsvermogen
von rund 2000 Kubikmeter Wasser
eine prachtige Tummelstitte der Ba-
denden ist. In seinem Ausmass von 20
x 60 Metern weist es Wassertiefen von
0,70 bis 3,10 Meter auf und ist durch
eine Abschrankung bei 20 Metern un-
terteilt, als deutliche Markierung der
Abteilung fiir Schwimmer und des
Schwimmens unkundige Giste. Fiir
Schwimmsportanldsse kann zur Be-
nutzung der ganzen Fléche freie Bahn
geschaffen werden. Fiir die Kleinen
und Kleinsten, denen das Badever-
gniigen selbstverstidndlich nicht vor-
enthalten werden darf, hat man in
willkommener Weise ein Plidtzchen in
der Ostlichen Ecke extra reserviert.
Dort konnen diese Kinderchen in 30
bis 50 Zentimeter tiefem Wasser mun-
ter spielen, ohne dass die Eltern sich
dngstigen miissen. Vier lustig plat-
schernde Brunnen beleben das schone
Bild dieser Anlage und im Bassin
krauselt sich Wellenschlag, als ob wir
uns am Ufer eines Sees befdnden.
Links und rechts der Kabinenfluchten
ist willkommener Raum zum Laufen

Die Illustration im Artikel des Zofinger Tagblatts von 1931 zeigt die Badi von

und Liegen, spezielle Liegepritschen
laden zum Ausruhen ein nach dem
Schwimmen, und nicht weniger als 86
Umkleidekabinen, 14 Familienka-
binen und 6 grosse Ankleidebuchten
garantieren jedem Besucher das dis-
krete Aus- und Ankleiden und den
sicheren Aufenthaltsort seiner Effek-
ten. Der freie Bewegungsraum zwi-
schen Bassin und Kabinenbauten be-
steht aus glatten Betonplatten und
bietet 4 bis 6 Meter Breite. Gleichsam
als Abschluss erhebt sich im Siiden
das Pumpenhaus vor der tiefsten
Stelle des Bassins. In zweiter Linie
dient es auch als Sprungbrett fiir die
Tauchenden, denn eine Leiter fiihrt
zur Hohe und die Wassertiefe betréigt
dort 3,10 Meter.

Zu- und Abfluss des Wassers

Ein spezieller Schacht fasst das
Wasser der Aare, von wo es durch die
tadellos funktionierende elektrische
Pumpe herbefordert wird. Ganz be-
sondere Erwidhnung verdient  die
Tatsache, dass die Wassererneuerung
und die Wasserentleerung auf ver-
schiedenstem Wege geschieht, so dass
also das reine Flusswasser oben hin-
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In der Person von Rea Blum wird die altwehrwiirdige «Badi» von einer jungen
Person mit viel Freude und Einsatz betreut.

einstromt und der verbrauchte Inhalt
in gesondertem Ausgang die Badan-
stalt wiederum verldsst. In der Zeit
von 11 Stunden kann der Bassininhalt
total erneuert werden. Gemiitlich
rauscht das Wasser aus dem Schachte
durch die vier Offnungen und ergiesst
sich in das Bassin, wihrend im
Norden gleiche Offnungen fiir den
Abfluss geschaffen wurden. 3000 Mi-
nutenliter férdert die Pumpe und zu
Reinigungszwecken
Druckleitungsanschluss an die Was-
serversorgung erstellt, der auch die
Anlage von Hydranten und die Spei-
sung der Brunnen mit Trinkwasser
ermoglicht.

wurde  ein

Der Erfrischungsraum

Am Ende beider Kabinenreihen bil-
den den eigentlichen Abschluss die
beidseitigen Eckbauten. Links erhebt
sich der Kiosk oder Tea-Room, der
den Besuchern als willkommene
Erfrischungsstétte dienen soll. Kaffee,
Tee, Backwerk, Friichte, Mineral-
wasser, Limonaden usw. warten den
Durstigen und Hungrigen zu be-
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scheidenen Preisen, so dass also der
Aufenthalt in der Aarburger Badean-
stalt zum Angenehmsten gehort, was
man sich in den kommenden Sommer-
monaten wiinschen kann. Die rechte
Eckbaute bleibt dem Fischereiverein
reserviert, welcher dort den Ersatz fiir
die ldngst vermisste Fischbrutanstalt
findet.

Das Sonnenbad

Durch eine bliihende Rosenhecke, auf
kiesbestreuten Wegen, inmitten von
Rasengriin, im Schatten der aufstre-
benden Lindenbdume, gelangt man in
das Sonnenbad, wo Sanddiinen sich
tiirmen und Licht und Luft die Korper
umfluten. Auch im stirksten Sonnen-
brand weht dort ein kiihlendes Liift-
lein von der Aare her und wer Lust hat
und die Verantwortung selber tragen
will, der kann von dort aus hinab zur
Aare steigen, um seine Schwimm-
kunst im offenen Flusslauf zu er-
proben. Das Uferbord ist sauber ge-
halten, so dass auch diese Mdglich-
keiten des Flussbades keinem ver-
schlossen bleiben. Schattenspendende

Sonnenschirme sind dort aufgestellt;
und links und rechts weiten sich die
Felder zur Wigger und hiniiber gegen

Rothrist. '

Der Sportplatz

Das vorspringende Dach der beid-
seitigen Kabinenbauten nach aussen
hin, schenkt Hunderten Unterschlupf
bei Regen und Gewitter, und wer
neben dem Baden und «Siinnelen»
Sehnsucht verspiirt, im Laufen, Sprin-
gen, Turnen und sonstigem Tun sich
zu iiben, den ladet der flott angelegte
Sportplatz freundlich ein. Er dehnt
sich weit in Ostlicher Richtung und
wird unsern Sportvereinen sowohl, als
allen auswirtigen Besuchern echte
Freude vermitteln. Ubers Jahr werden
auch dort Bdume ihr Blétterdach
entfalten, so dass nichts mehr fehlt am
idealen Ausbau. Dem Bummler war-
ten tiiberall Ruhebdnke und Sitz-
gelegenheiten anderer Art, so dass
also keine Wiinsche unberticksichtigt
blieben.

Schon flattert die Fahne

rot und weiss iiber der Aarburger
Badeanlage. Sie ruft allen Freunden
ein Willkomm zu. Sie erzihlt aber
auch einem jeden, dass unser Aare-
stidtchen mit der Zeit marschiert.
Dass es weiss, dass unsere Generation
ein Recht hat auf die Gesundheit. Und
darum will man ihr auch das bieten,
was jeder Mensch mit Recht ver-
langen darf. Moge sich bald ein frohes
Leben entwickeln draussen am scho-
nen Aarestrand, mogen Tausende
kommen und in den Sommertagen
dort Erquickung finden von der Hast
des Lebens, vom Staub der Stidte.
Sonne und Licht warten dort allen, sie
verscheuchen jede Dunkelheit und



allé'Krankheitskeime. Gesundheit und
Kraft sollen dort gedeihen, denn sie
schenken uns das, was die heutigen
Zeiten fordern: In einem gesunden
Korper ein gesunder Geist.

Die Badi
in den vergangenen 75 Jahren

Aarburg bewies, wie man aus dem
vorstehenden Text aus der Feder von
Alfons Wagner, der zur Er6ffnung der
Badi am 11. Juni 1931 im Zofinger
Tagblatt erschienen ist, mit dem Bau
der ersten Badanstalt im Kanton eine
fortschrittliche Einstellung und. so
etwas wie Pioniergeist.

In ihrer Form erinnert sie an die alten
Kastenbédder des 19. Jahrhunderts:
Dies waren in natiirlichen Gewéssern
errichtete, gegen aussen vollstindig
abgeschlossene Badeanstalten, wel-
che auf Stiitzen im Wasser ruhten und
durch einen Steg mit dem Ufer ver-
bunden waren. Die neue Technik des
Eisenbetons revolutionierte in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts den Bau von Badeanstalten,
konnten doch so kiinstliche Badean-
stalten wie die Aarburger Badi er-
richtet werden.

Der Artikel von Alfons Wagner zeigt
aber auf, dass Aarburg zu keiner Zeit
finanziell auf Rosen gebettet war. Ein
Satz, den ein Journalist auch in der
heutigen Zeit schreiben miisste, be-

schiftigen die gleichen Probleme
auch heute die Aarburger Behorden.

Dank den ausgefiihrten notwendig-
sten Instandstellungsarbeiten und der
sehr guten Wasserqualitéit durfte die
«Badi» im Jahr 2006 ihr 75-jahriges
Bestehen feiern. Die «Badi» hat in
diesen 75 Jahren ihr Gesicht nicht ver-
loren und der Baustil fasziniert auch
die jiingeren Generationen. Dies, ob-
wohl im Jahr 1990 von einem Biirger
gefordert wurde: «Hebt die Aarbur-
ger Badi auf und schliesst euch einem
anderen Schwimmbad an». Es wire
schade gewesen, wenn dieser Vor-
schlag, trotz der jéhrlich anfallenden
Kosten, Zustimmung gefunden hitte.
Sind doch nebst der Schule auch viele
Einwohnerinnen und Einwohner,
nicht nur aus Aarburg, sondern aus der
ndheren und weiteren Umgebung von
der «Badi» angezogen. Die Liege-

Diese historische Aufnahme zeigt die Badi unter der alten Wiggerbriicke.

wiese mit dem alten Baumbestand
bietet Schatten und l4dt zum Ver-
weilen ein.

Gute Sport- .
und Freizeitmoglichkeiten

Die Besucher der Aaburger Badi pro-
fitieren davon, dass sie auch die be-
nachbarten Sportpldtze mitbenutzen
konnen. So kann der Beach-Volley-
Platz ebenso gratis mitbenutzt werden
wie das Volleyball-Feld und der Fuss-
ballplatz. Und plagt einen mal Hunger
oder Durst, kann man am Verpfle-
gungs-Kiosk des Campingplatzes, der
direkt von der Badi aus erreichbar ist,
aus einem breiten Angebot wéhlen.
Und nicht zuletzt hat die altehr-
wiirdige, aber charmante Aarburger
Badi die wohl giinstigsten Eintritts-
preise in der ganzen Region.
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Verordnung

fiir die Beniitzung der Badanstalt,
des Fluss- und Sonnen-Bades

der Gemeinde Aarburg, 1931

1. Beniitzungszeit

Art. 1

Beginn und Schluss der Badesaison
werden nach den Witterungsverhilt-
nissen festgesetzt und durch Publi-
kation in den Lokalbléttern bekannt
gegeben.

Art. 2

Die Badanstalt ist wiahrend der Bade-
saison normalerweise ununterbrochen
gedffnet von 7 — 21 Uhr. Schulpflich-
tige Kinder haben die Anstalt um 18
Uhr zu verlassen.

15 Minuten vor Schliessung der An-
stalt wird durch ein Hornsignal Ba-
deschluss gemeldet, nachher ist der
Eintritt in die Badanstalt nicht mehr
gestattet. Die Badenden haben sich
ohne weitere Aufforderung anzuklei-
den und innert einer Viertelstunde die
Badanstalt zu verlassen.

Der Betrieb. kann bei andauernd
ungiinstiger Witterung und abneh-
mender Tageshelle, voriibergehend
eingeschriankt oder ganz eingestellt
werden.

Art. 3

Dem Gemeinderat steht das Recht zu,
je nach Bediirfnis die Badanstalt an
wenigstens 2 Wochentagen jeweilen
nachmittags von 13 — 17 Uhr fiir die
weiblichen Badenden zu reservieren.

II. Badeordnung

Art. 4

1. Weibliche Badende haben Bad-
kleider, ménnliche Badende Bade-
hosen oder Kleider zu tragen. Das
Tragen sogenannter Dreispitz-Bade-
hosen ist verboten. Zum Aus- und
Ankleiden haben die ménnlichen und
die weiblichen Badenden die fiir sie
bestimmten Kabinen zu beniitzen.

2. Die Beniitzung des Flussbades ge-

14

schieht auf eigene Verantwortlichkeit
der Badenden. Fiir Schiiler kann die
Bewilligung zum Baden in der offe-
nen Aare von einem Schwimmfihig-
keitsausweis und der schriftlichen
Zustimmungs-Erkldrung des Inhabers
der elterlichen Gewalt abhingig
gemacht werden. In jedem Fall aber
entschldgt sich die Gemeinde der
Haftbarkeit fiir alle Unfille, die sich
ausserhalb der geschlossenen Bad-
anstalt ereignen.

3. Zur Vermeidung von Fussverlet-
zungen wird den das offene Flussbad
benutzenden Personen das Tragen von
Badeschuhen empfohlen.

4. Kindern unter 7 Jahren ist der Ein-
tritt in die Badanstalt ohne Begleitung
und Uberwachung Erwachsener un-
tersagt.

5. Mit ansteckenden Krankheiten und
Ausschlag behaftete Personen diirfen
die Anstalt nicht beniitzen.

6. Alle Badenden haben sich vor
Beniitzung des Bassins abzuduschen,
eventuell abzuseifen; hiefiir stehen
geschlossene Kabinen zur Verfiigung.
Das Abseifen im Bassin ist verboten.

7. Beim Zuriickkommen vom Strand,
Sonnenbad und Sportplatz sind die
Fiisse in den Fusswasch-Rinnen bezw.
an den Freiduschen abzuspiilen.

8. Den Anweisungen der Badeaufsicht
ist unweigerlich Folge zu leisten und
alles zu unterlassen, was die Ordnung
storen konnte. Untersagt ist insbeson-
dere:

a) die Verunreinigung der Anstalt
durch Wegwerfen von Papier, Zigar-
renstummeln, Ausspucken in das
Bassin oder auf den Boden;

b) das Aus- und Ankleiden auf den
Rasenplitzen und am Flussufer, sowie
das Ablegen von Kleidungsstiicken
und andern Gegensténden;

c¢) das Mitbringen und Spielenlassen
von Musikapparaten aller Art;

d) das Betreten des Sonnenbades
durch nichtbadende Besucher;

e) das Mitbringen von Hunden,;

f) das Betreten der Dienstrdume durch
Unberechtigte;

g) das Einstellen von Velos und Kin-
derwagen innerhalb der Badanstalt,
es sind hiefiir die ausserhalb der
Anstalt speziell bezeichneten Plétze
zu beniitzen;

h) das Photographieren von Personen
ohne ihre Zustimmung;

i) das Rauchen in den Kabinen;

k) die Ausiibung von Fang- und
Ballspielen ausserhalb des Bassins;

1) die Beniitzung von Rettungsringen ’
und Rettungsgeriten ausser in Féllen
von Gefahr.

9. Badewische darf nur an den beiden
beim Hauptausgang speziell zu die-
sem Zwecke aufgestellten Trogen
gewaschen werden.

III. Gebiihren

Art. 5

Die Eintrittsgebiihr fiir den einmali-
gen halbtigigen Besuch, eingeschlos-
sen die Beniitzung der Duschenanla-
gen, sowie der offenen Aus- und
Ankleidebuchten, betrdgt fiir Er-
wachsene 20 Rp., Zuschlag fiir Ka-
binenbeniitzung 30 Rp.

Saisonabonnemente:

Die Abonnements-Gebiihren fiir eine
ganze Badesaison betragen:

a) mit Berechtigung zur Beniitzung
der offenen Aus- und Ankleidebuch-
ten Fr.5.—; _

b) mit Berechtigung zur Beniitzung
einer geschlossenen Wechselkabine
Fr. 12.—;

¢) fiir fest zu vermietende geschlosse-
ne Kabinen

1. kleine Kabine fiir 1 bis 4 Personen:
Grundtaxe Fr. 30.--;

Zuschlag fiir jede im Abonnement in-
begriffene Person Fr. 5.—.

2. grosse Kabine fiir 4 und mehr
Personen: Grundtaxe Fr. 40.—;



Zuschlag fiir jede im Abonnement in-
begriffene Person Fr. 5.—.

Kinder unter 7 J. sind nicht zu-
schlagspflichtig und Kinder von orts-
ansdssigen Abonnenten bezahlen bis
zu 16 J. die halbe Zuschlagstaxe.

Die Abonnementskarten lauten auf
den Namen und sind somit nur fiir die
auf derselben eingetragenen Personen
giiltig; sie sind nicht tibertragbar. Die
Besitzer solcher Karten sind ver-
pflichtet, dieselben an der Kasse und
auf Verlangen der Badeaufsicht vor-
zuweisen.

Bei ausserordentlich starker Frequenz
ist das Aufsichtspersonal berechtigt,
~die Wechselkabinen ohne Preiser-
méssigung mit 2 Personen zu belegen.
Fiir hiesige Schiiler der Gemeinde-,
Fortbildungs- und Bezirksschule ist
die Beniitzung der Badanstalt an
Werktagen nur mit Ankleidebucht un-
entgeltlich. An Sonntagen haben sie,
soweit nicht in Familienabonnements
inbegriffen, die vollen tarifgemissen
Gebiihren zu bezahlen.

Dem Gemeinderat steht das Recht zu,
mit Vereinigungen, die sich speziell
dem Schwimmsport widmen und mit
Schulen auswirtiger Gemeinden
Spezialabkommen zu treffen.

Art. 6

Die Kabinen werden durch das
Badepersonal zugewiesen. Der Ba-
dende erhilt an der Kasse mit dem
Billet einen mit der Kabinennummer
versehenen Schliissel, mit {iberein-
stimmender Kontrollmarke. Ohne
Vorweisung dieser Marke diirfen die
Kabinen vom Badepersonal nicht
geoffnet werden.

Fiir Schliissel und Kontrollmarke ist
an der Kasse ein Depositum von Fr.
1.— zu leisten. Ist ein Schliissel verlo-
ren gegangen oder abhanden gekom-
men, so darf die betreffende Kabine
nur im Beisein des Badmeisters oder
der Badmeisterin ge6ffnet werden und

zwar erst, nachdem der Badende iiber
die aufbewahrten Sachen genaue An-
gaben gemacht hat.

Abhanden gekommene Schliissel sind
mit Fr. 1.— und Kontrollmarken mit 20
Rp. zu vergiiten.

Schliissel konnen wihrend der Bade-
zeit an der Kasse deponiert und gegen
Vorweisung der Kontrollmarke wie-
der in Empfang genommen werden.

Art.7

Der Gemeinderat kann einem Péchter
gestatten, in der Badanstalt Wasche
auszuleihen und von den Badenden in
Verwahrung zu nehmen. Die hiefiir
festgesetzten Gebiihren werden durch
Anschlag bekannt gegeben.

Fiir Aufbewahrung eigener Wische
kann ein Abonnement fiir die ganze
Badesaison zu Fr. 2.— gelost werden.
In diesem Preis ist inbegriffen: 1 Bad-
kleid, 1 Frottiertuch, Badschuhe und
Badkappe. Fiir jedes weitere Stiick
sind 50 Rp. Zuschlag zu bezahlen.

Art. 8

Wertgegenstinde konnen gegen eine
Taxe von 20 Rp. pro Person an der
Kasse in Verwahrung gegeben wer-
den. Der Badende erhilt als Ausweis
eine Marke, die er bei Riickgabe des
Depositums wieder abzugeben hat.
Fiir nicht deponierte Gegenstinde
wird jede Verantwortung abgelehnt.
Fundgegenstidnde sind sofort an der
Kasse abzugeben und mit Datum und
Name des Finders in das aufliegende
Fundbuch einzutragen. Die Aushén-
digung an den rechtmassigen Eigen-
tiimer erfolgt nur gegen Empfangs-
bescheinigung.

IV. Wirtschaft

Art. 9

Der Wirtschaftsbetrieb «Kiosk» in der
Badanstalt wird verpachtet. Es diirfen
keine alkoholhaltigen Getrénke ver-
abfolgt werden.

Besucher diirfen solche auch nicht
mitbringen.

Der Pichter hat das alleinige Recht,
auf dem Badeareal Ess- und Trink-
waren, Zigarren, Lesestoffe etc. zu
verkaufen. Es diirfen nur einwand-
freie Speisen und Getriinke verabfolgt
werden. Die Preise sind den ortsiibli-
chen Ansitzen anzupassen. Die
Preisliste muss an gut sichtbarer Stelle
angeschlagen werden.

Die ndheren Bestimmungen werden in
einem besonderen Pachtvertrag fest-
gelegt.

V. Aufsicht

Art. 10

Zur Handhabung der Ordnung und
Sicherheit in der Badanstalt wird das
notige Personal angestellt, dessen
Pflichten durch ein besonderes
Reglement bestimmt  werden. Das
Personal untersteht der Aufsicht des
Gemeinderates.

Beschwerden oder Wiinsche iiber die
Aufsicht oder die Einrichtung der
Badanstalt sind dem Gemeinderate
einzureichen, welcher hieriiber end-
giiltig entscheidet.

VI. Strafbestimmungen

Art. 11

Zuwiderhandlungen gegen die Bade-
ordnung oder die Weisungen des Ba-
depersonals werden mit einer Polizei-
busse bis zu Fr. 5.— belegt, eventuell
dem Strafrichter liberwiesen. Neben
auferlegten Bussen ist fiir Beschi-
digungen und Verunreinigungen in-
und ausserhalb der Badanstalt voller
Ersatz zu leisten.

Fiir Minderjdhrige haften die Eltern
oder Vormiinder. ;

Badende, die sich den Anordnungen
der Badeaufsicht widersetzen oder
sich unanstindig benehmen, sind
wegzuweisen; der weitere Besuch der
Anstalt kann ihnen verboten werden.
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Ausziige
aus Gemeinderats-Protokollen

Aus dem Gemeinderats-Protokoll
vom 15. Juni 1931 ist folgendes zu
lesen:

«Aus nah und fern stromten Badelu-
stige in grossen Scharen herbei und es
entwickelte sich ein frisch-frohlicher
Badebetrieb, der auch die kiihnsten
Erwartungen in den Schatten stellte.
Wenn nicht alle Anzeichen triigen, so
diirfte sich auch die finanzielle Seite
dieses Unternehmens so gestalten,:
dass es fiir die Gemeinde keine, jeden-
falls keine fiihlbaren Belastungen
bedeuten wird.

Ebenfalls aus dem Gemeinderatspro-
tokoll vom 15. Mai 1935 ist zu ent-
nehmen, dass fiir die Verbesserung der
Rendite eine Reorganisation erforder-
lich sei. Ausser den tariflichen Ande-
rungen wurde beschlossen, dass der
Bademeister, um die Stellvertretung
einzusparen, bei gleich bleibender
Besoldung von Fr. 300.— /Monat, die
Mittagspause in der Badeanstalt zu
verbringen habe.

Nach 25-jdhrigem Betrieb (1955/56)
musste infolge enormem Wasserver-
lust von bis 700 m* Wasser innert 24
Stunden eine dringende Bassinsanie-
rung vorgenommen werden. Aus ver-
stdndlichen Griinden wurde gleich-
zeitig das Begehren fiir eine Was-
sererwdrmung mittels elektrischer
Heizung diskutiert. Aus Kostengriin-
den blieb es bei der Diskussion.

1957 wurde der Bau einer Filteranlage
realisiert. Damit werden heute noch
die rund 2000 m? Bassinwasser innert
24 Stunden ca. eineinhalbmal umge-
wilzt bzw. filtriert. Grossere Unter-
halts- und Reparaturarbeiten wurden
in den Jahren 1988, 1995/98 und 2001
ausgefiihrt.

Im Neujahrsblatt 2002 findet sich ein
Beitrag von René Christen, Aarburg.



/ igemeiner/ nzeiger

Wir informieren Woche fiir Woche
24 101 Haushaltungen
im Bezirk Zofingen
tiber die wichtigsten Nachrichten
und Aktivitaten der Region

Telefon 062 791 12 33

IHR ELEKTROFACHGESCHAFT

RUP

ELEKTROAG

fur alles Elektrische

Um- und Neubauten

Ersatz von Kiichengeraten

Service, Reparaturen

Beratung, Planung und Ausfihrung
EIB - Geb&udetechnik “das intelligente Haus”

Rupp Elektro AG, Tunnelweg 10, 4663 Aarburg, Tel. 062 791 01 11, Fax 062 791 01 15

17



Gebdude-, Unterhalts-
und Spezialreinigungen

Schlomer

Inhaber

Walter Portmann
Frikartstrasse 3
4800 Zofingen

Telefon 062 752 97 10
Telefax 062 752 97 14

Fritschi
Baugeschift AG
4663 Aarburg

Tel. 062 791 42 33

Natel 079 647 64 43

oltnerstr. 31
4663 Aarburg

- schlosserei , gon

~__ metallbau 062 791 35 41
telefax
062 791 06 48

natel

079 657 94 16

www.Jordi-metallbau.ch

WIR LOSEN DAS. | NEUEARRGAUER
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Hebo-Treuhand

Heinz Borner

Bifangstrasse 65
4663 Aarburg
Tel. 062 791 34 43

* Buchhaltungen

* Geschaftsabschlisse
* Revisionsmandate
 Steuererklarungen

Familie Lustenberger
Bahnhofstrasse 52, CH-4663 Aarburg
Tel. 062 791 52 52, Fax 062 791 31 05
www.krone-aarburg.ch

Edith Diriwachter
Versicherungsberaterin

141205B02GA

lhnen, meine Kundinnen
und Kunden wiinsche
| ich ein erfolgreiches
| Jabr 2007!

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Generalagentur Zofingen, Raphael Arn
Untere Grabenstr. 16, 4800 Zofingen
Telefon 062 746 90 00
www.mobizofingen.ch

18



	Die ehrwürdige Aarburger Badi wurde 75-jährig

